
 datenschutz-maximum Version 21.02.2018 12:02, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel06/artikel59?rev=1519210944 Gedruckt 18.05.2024 23:44

EU-DSGVO

Kapitel 6 - Unabhängige Aufsichtsbehörden

Artikel 59 - Tätigkeitsbericht

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten der
gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 enthalten
kann. Diese Berichte werden dem nationalen Parlament, der Regierung und anderen nach dem Recht
der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt. Sie werden der Öffentlichkeit, der Kommission
und dem Ausschuss zugänglich gemacht.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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